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Zusammensetzung unseres Elternbeirates? 
 

In unserer Tagesstätte wählen die Erziehungsberechtigten aus ihrer 
Mitte zu Beginn des Tagesstättenjahres 4 Elternvertreter (1 Vertreter 

muss davon aus der Elternschaft der Krippengruppe sein.) und 4 
Stellvertreter.  

Diese 8 Personen bilden den Elternbeirat der Tagesstätte.    
In der ersten Elternbeiratssitzung wählen die 4 Elternvertreter aus 

ihrer Mitte den Elternbeiratsvorsitz (1. Vorsitz, 2. Vorsitz und 
Protokollführung). 
 

Zu regelmäßigen Sitzungen sind alle gewählten Elternvertreter und 
Stellvertreter, sowie der Vertreter des Trägers und die Leitung der 

Kindertagesstätte eingeladen.  
 

Der Tagesstättenbeirat tagt öffentlich, soweit nicht 
Personalangelegenheiten besprochen werden oder der Beirat im 

Einzelfall den Ausschluss der Öffentlichkeit beschließt. 
 

 
Was sind Ziele eines Elternbeirates? 

 
➢ Der Elternbeirat fördert die Zusammenarbeit zwischen Träger, 

Tagesstätte und Eltern. 
➢ Der Elternbeirat ist Ansprechpartner für die Tagesstätteneltern 

und ihre Belange. 
➢ Der Elternbeirat unterstützt die Kooperationen der Tagesstätte 

und begleitet die Übergänge der Eltern in und aus der 
Tagesstätte. 

➢ Der Elternbeirat fördert die Elterngemeinschaft. 

 



Was sind die Aufgaben eines Elternbeirates? 

 
Der Kindergartenbeirat wird vom Träger und der Tagesstätteleitung 

informiert und gehört, bevor wichtige Entscheidungen getroffen 
werden. 

• Festlegung der Elternbeiträge 

• Änderungen, Ausweitungen oder Einschränkungen der 
Zweckbestimmung 

• Räumliche und sachliche Ausstattung 

• Personelle Besetzung 

• Öffnungszeiten der Tagesstätte 
 
Der Elternbeirat unterstützt den Träger und die Tagesstättenleitung 

bei der Planung und Gestaltung von Elternveranstaltungen.  

• Regelmäßigen Informations- und Bildungsveranstaltungen 

• Gesundheitserziehung und Verkehrssicherheit 

• Elternaustausch und Elterntreffpunkt im Begegnungscafes des  
Familienhaus 

 
Der Kindergartenbeirat unterstützt den Träger, die 

Tagesstättenleitung und das Tagesstättenteam bei Planung und 
Durchführung von verschiedenen Angeboten der Jahresplanung.   

• Planung und Gestaltung von Eltern- und 
Familienveranstaltungen. 

• Durchführung und Unterstützung bei Projekten der Tagesstätte. 

• Kooperationsarbeit mit verschiedenen Partnern (Schule, 

Tagesstätten  Förderverein, Familienhausleitungskreis, 
Kirchengemeinde) 

• Mitgestaltung und Pflege des Außenspielbereiches (AK-
Maulwurf) 

 

Der Kindergartenbeirat hat einen jährlichen Rechenschaftsbericht 
gegenüber den Eltern und dem Träger abzugeben.  

Dieser Rechenschaftsbericht kann schriftlich an die Eltern und den 
Träger ausgegeben werden oder bei einer Elternversammlung 

mündlich mitgeteilt werden. Der Rechenschaftsbericht wird dem 
Protokoll der Elternversammlung angehängt. 
 

 
 

 
 


